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168. Sitzung der KEK am 10.05.2011 
 
 
 

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat ent-

schieden, dass den folgenden Zulassungen und Beteiligungsveränderungen keine 

Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt entgegenstehen: 

 

 

� Zulassungsantrag spiegel.tv / SPIEGEL TV GmbH 

 

Die SPIEGEL TV GmbH hat bei der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) die Zu-

lassung für spiegel.tv, ein ganztägiges Web-TV-Spartenprogramm mit Schwerpunkt Reportage und 

Dokumentation, beantragt. Das Programm soll als Live-Stream über das Internet unter der Adresse 

www.spiegel.tv verbreitet werden. 

 

Die SPIEGEL TV GmbH veranstaltet bereits das Programm SPIEGEL TV digital und liefert Inhalte für 

die von der DCTP Entwicklungsgesellschaft für TV Programm mbH bei RTL und Sat.1 veranstalteten 

Drittfensterprogramme sowie für das Programm VOX. Die Antragstellerin ist zudem in Höhe von 51 % 

an der SPIEGEL TV Geschichte GmbH & Co. KG, der Veranstalterin des Programms SPIEGEL Ge-

schichte, beteiligt. Ferner hält sie Beteiligungen im Bereich der Fernsehproduktion, u. a. an der 

SPIEGEL TV Produktion GmbH, der SPIEGEL TV Media GmbH, der SPIEGEL TV Infotainment 

GmbH & Co. KG, der Aspekt Telefilm-Produktion GmbH und der Story House Productions GmbH. 

 

 Die SPIEGEL TV GmbH ist ein 100%ige Tochtergesellschaft der SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein 

GmbH & Co. KG („SPIEGEL-Verlag“), die das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL verlegt. Am 

SPIEGEL-Verlag sind die KG Beteiligungsgesellschaft für Spiegelmitarbeiter mbH & Co. zu 50 %, die 

Erbengemeinschaft Rudolf Augstein mit 23,75 % und die Gruner + Jahr AG & Co. KG mit 25,25 % 

beteiligt. Ein Anteil in Höhe von 1 % wird von der Rudolf Augstein GmbH, der geschäftsführenden 
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Komplementärin des SPIEGEL-Verlags, gehalten. An dieser sind wiederum die KG Beteiligungsge-

sellschaft für Spiegelmitarbeiter mbH & Co. mit 50,5 %, die Erbengemeinschaft Rudolf Augstein mit 

24 % und die Gruner + Jahr AG & Co. KG mit 25,5 % beteiligt (zu den Beteiligungsverhältnissen im 

Einzelnen s. Schaubild).  
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Informationen zu Beteiligungsverhältnissen, Zuschaueranteilen, medienrelevanten verwandten Märkten sowie zur 
KEK finden Sie im Internet unter http://www.kek-online.de. 


